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im Hause zu verschaffen, ist immer möglich, dazu giebt es Anlasse und

Borwände immer genug. Dann kann er, was er beim Kiltgang

nicht kann, Charakter und Denknngsart des Mädchens kennen lernen;

und an Gelegenheit, dasselbe auch außer dem Hause zu sehen und zu

beobachten, fehlt es wahrlich in unsrer an geselligen Vereinigungen aller

Art reichen Zeit auch nicht. Er braucht dazu seine zur Arbeit kostbare

Tageszeit nicht anderseits zu verwenden. So tritt er gegen sie selbst offen

und ehrlich ans und kömmt nicht in den Fall, sie, wenn sie ihm nicht

gefallen sollte, heirathcn zu müssen, um die Schande zuzudecken; er

tritt offen, ehrlich und frei ans gegenüber ihren Eltern und diese wissen

es nun zum Voraus, mit wem sie es zn thun haben und kommen nicht

in den Fall, eine Herrath, die ihnen vielleicht im höchsten Grade zn-

wider ist, gestatten zn müssen."

Wir können nicht umhin, dem Verfasser der angeführten Zeilen

zuzurufen: Recht so! Nur zugefahren! Sie werden je länger je stärkere

Unterstützung finden, und endlich wird es gelingen, den Götzen umzu-

hauen.

Aus der Mathematik.
6. Aufgabe. Im Dorfe Montenach, im Kanton Freiburg, hat

nnlängst eine 105 Jahre alte Wittwe dem Leichenbegängnis ihrer 80

Jahr alt gewordenen Tochter beigewohnt. Gesetzt nun, sie Hütte den

üblichen Einbund im Betrag von 5 Fr. bei der Taufe ihrer Tochter

zu 4 Prozent in eine Ersparnißkasse gelegt und bis jetzt dort ünberührt

gelassen, was könnte die Mutter als Erbin ihrer Tochter aus der-

selben beziehen und was käme ihr überdieß noch zu gut, wenn sie ihren

eigenen Einbund von ursprünglich 5 Fr. seit ihrer Geburt in der Kasse

gelassen hätte?

Auflösung. Nach den Regeln der Zinseszinsrechnung findet

sich mit Logarithmen oder auch mit Hülfe der abgekürzten Dezimal-

bruchmultiplikation:

1) Als Forderung nach 80 Iahren
^ — 5. 1,046° àr 115 Fr. 25 Rp.

2) Als Forderung nach 105 Jahren

^ 5. 1,04"s oder 307 Fr. 23 Rp.
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